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Zitat von kleiner gruener frosch

IMHO war aber früher eine zivile Wiederheirat nach der Scheidung von der Kirche als
Arbeitgeber arbeitsrechtlich ausgeschlossen. Die reine Trennung reichte nicht, da auch
nach einer Trennung aus kirchlicher Sicht die Ehe noch Bestand hatte.

Im Prinzip hast du Recht - jedoch nur, solange man/frau wie ein Mönch/Nonne lebte. Eine neue
eheähnliche Lebensgemeinschaft wäre ein Kündigungsgrund gewesen - auch ohne Trauung.
Man glaubt es kaum - aber das galt noch 23 Jahre lang auch noch im 21. Jahrhundert.
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